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Allgemein - Meisterschaftsbetrieb 

1. Berechtigung von Anzahl zugelassenen Vereinen: 

Serie A 1 Mannschaft 
Serie B unbeschränkte Anzahl Mannschaften 
Serie Senioren unbeschränkte Anzahl Mannschaften 

 
2. Rangordnung: 

 Für die Rangordnung von Mannschaften innerhalb einer Gruppe sind massgebend: 

1. die Zahl der erzielten Punkte, 
2. die niedrigere Anzahl Strafpunkte, 
3. die bessere Tordifferenz (Plustore abzüglich Minustore), 
4. die grössere Zahl der erzielten Tore, 
5. die Punkte, dann die Tordifferenz und dann die höhere Anzahl von Plustoren 
 aus den direkten Begegnungen der beteiligten, punktgleichen Mannschaften. 

In allen anderen Fällen entscheidet die TK Fussball SFFS endgültig. 

 
3. Strafpunkte: 

 Für die Rangordnung gelten ausschliesslich die erhaltenen Strafpunkte aus 
Meisterschaftsspielen. 

Als Grundlage für die Strafpunkte dient der Disziplinarmassnahmenkatalog des FVRZ. 
Auszug aus dem Katalog: 

Unsportliches Verhalten der Spieler 

Was Strafpunkte 

Verwarnungen: 
1., 2., 3.  1 
4.  4 
5., 6., 7.  2 
8.  5 
9., 10., 11.  3 
etc. 

Ausschlüsse: 
2. Verwarnung im gleichen Spiel  3 
unsportliches Benehmen/Reklamieren/Foulspiel etc. ab 6 
Notbremsefoul  3 – 9 
Beleidigung Schiedsrichter ab 9 
grobe Beleidigung Schiedsrichter ab 12 
Tätlichkeit gegen Spieler ab 12 

Unsportliches Verhalten der Mannschaft 

Was Strafpunkte 

Unsportlichkeit mehrerer namentlich nicht genannter Spieler ab 6 

Unsportliches Verhalten der Trainer/Betreuer 

Was Strafpunkte 

Platzverweis wegen Unsportlichkeit/Reklamieren ab 8 
Platzverweis mit Beleidigung Schiedsrichter ab 12 
Platzverweis mit grober Beleidigung Schiedsrichter ab 15 
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4. Rangliste: 

 Am Ende der Saison wird für jede Gruppe eine Rangliste erstellt. Nicht vorschriftsgemäss 
ausgetragene Spiele werden mit 0 Punkten und 0 Toren in die Rangliste aufgenommen. 

5. Aufstiegsverzicht: 

 Ein Aufstiegsverzicht ist laut Obmännerversammlung des Schweizerischen Firmen- und 
Freizeitsportverbandes (von 2007) nicht zulässig. 

6. Rückzug/Ausschluss einer Mannschaft während der Saison / Forfaits / 
freiwilliger Abstieg: 

 Zieht ein Verein seine Mannschaft während der laufenden Saison (also vor 
Absolvierung aller Spiele) aus der Meisterschaft zurück oder wird ein Team 
ausgeschlossen, so wird die Mannschaft auf den letzten Ranglistenplatz gesetzt und 
automatisch als eine der absteigenden Mannschaften bestimmt.  
 
Meldet ein Verein für seine Mannschaft vor dem letzten Meisterschaftsspiel deren 
freiwilligen Abstieg, so wird die Mannschaft automatisch als eine der absteigenden 
Mannschaften bestimmt. In diesem Fall wird die Mannschaft jedoch nicht automatisch 
während der laufenden Meisterschaft auf den letzten Tabellenrang gesetzt.  

 Eine Mannschaft, welche im Laufe einer Saison mehr als fünf Meisterschaftsspiele 
durch Forfait infolge Nichtantretens verliert, wird wie ein Rückzug der Mannschaft 
behandelt. 

 Die Resultate aller von einer zurückgezogenen/ausgeschlossenen Mannschaft 
ausgetragenen Wettspiele werden mit 0 Punkten und 0:0 Toren in die Rangliste 
eingetragen. 

 Alle Strafpunkte, welche ein Team gegen eine zurückgezogene/ausgeschlossene 
Mannschaft erhalten hat, werden in der Rangliste storniert.  

7. Rückzug einer Mannschaft nach der Saison: 

 Zieht ein Verein seine Mannschaft am Ende einer Saison (d.h. nach Absolvierung aller 
Meisterschaftsspiele) zurück bzw. meldet die Mannschaft nicht mehr an, wird die 
Mannschaft als zusätzlicher Absteiger bezeichnet und durch einen weiteren Aufsteiger 
ersetzt. 

8. Unsportlichkeiten: 

 Bei groben Unsportlichkeiten kann die Abteilung Spielbetrieb Strafmassnahmen (z.B. 
Punkteabzug) treffen, welche einen Einfluss auf Auf- oder Abstieg haben können. 

9. Unvorhergesehenes: 

 Über nicht vorgesehene Fälle entscheidet die TK Fussball SFFS in Zusammenarbeit mit 
dem Ressort Wettspiele FVRZ endgültig. Insbesondere ist die TK Fussball SFFS befugt, 
die Modalitäten zu modifizieren (gemäss DV-Beschluss vom 11.7.2023), wenn 

 Rückzüge von Mannschaften dies erfordern, 

 Verzichte von Mannschaften vorliegen, 

 andere nicht voraussehbare Gründe vorliegen. 
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Serie A 

Regionalmeister 

Die erstplatzierte Mannschaft Ende Saison ist Regionalmeister. 
 
 
Abstieg 

Ende der Saison steigt die letztplatzierte Mannschaft der Serie A in die Serie B ab. 
 
 
 
Serie B 

Aufstieg 

Ende der Saison steigt die erstplatzierte Mannschaft als Serie B – Meister in die Serie A auf. 
In der Serie A darf maximal eine Mannschaft des gleichen Vereines vertreten sein.  
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Serie Senioren 

Regionalmeister 
 
Die erstplatzierte Mannschaft Ende Saison ist Regionalmeister. 
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Besondere Bestimmungen für Auf- und Abstieg 
 
Priorität: 

Der Abstieg ist grundsätzlich zu vollziehen. Entstandene Lücken in den Serien und/oder 
Gruppen sind zuerst durch zusätzliche Aufsteiger aufzufüllen; (höchstens aber bis zum Viert-
Rangierten) ebenso eine eventuelle Aufstockung einer Gruppe oder Serie. Ist der Absteiger 
dazu bereit, oben zu bleiben, ist er dem Viert-Rangierten vorzuziehen, um das Serien-Niveau 
beizubehalten. 
 
Der Abstieg entfällt: 

Entfällt der Abstieg infolge der obenerwähnten Gründe, entscheidet die TK SFFS aufgrund der 
Mannschaftsanmeldungen für die Saison 2024/25. 
 
Vorbehalt: 

Die TK SFFS ist befugt, den Auf- und Abstiegsmodus zu modifizieren, wenn 
- der Rückzug von Mannschaften in der Saison 2023/24 dies erfordert, 
- der Verzicht beteiligter Mannschaften vorliegt, 
- andere nicht voraussehbare Gründe vorliegen. 

Der TK-Entscheid ist endgültig. 
 


